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1. Besucher der Stadtbibliothek Pirna haben sich so zu verhalten, dass andere Besucher 
sowie die Arbeitsabläufe der Bibliothek nicht gestört oder behindert werden. 
 

2. Störendes und unangemessenes Verhalten, z. B. Lärmen, Rennen, zweckfremder 
Aufenthalt, sind nicht gestattet. 
 

3. Das Verzehren von Speisen ist im Gebäude einzuschränken. 
 

4. Die Benutzung von Handys darf andere Besucher nicht stören oder behindern. 
 
5. Das Rauchen ist im gesamten Gebäude verboten. Es gilt das Nichtraucherschutzgesetz. 
 
6. Das Mitbringen von Tieren in die Bibliotheksräume ist nicht gestattet. 
 
7. Sammlungen und der Vertrieb von Waren sind genehmigungspflichtig. Werbungen 

bedürfen der Zustimmung der Bibliotheksleitung und sind nicht selbst anzubringen. 
 
8. Die Überlassung von Bibliotheksräumen ist an einen Nutzungsvertrag gebunden. Sie 

erfolgt ausschließlich für kulturelle Zwecke  oder Bildungszwecke oder auf Weisung des 
Vermieters Stadt Pirna. 

 
9. Im Interesse aller sind die baulichen Anlagen und die Einrichtung der Bibliothek pfleglich 

zu behandeln und räumliche Gegebenheiten (z. B. niedrige Türhöhen) zu beachten. 
 

10. Größere Taschen, Beutel, Rucksäcke u. a. dürfen nicht mit in die Bibliotheksräume 
genommen werden. Die Taschenschränke und Spinde dürfen gegen Kaution benutzt 
werden. Sie sind vor dem Verlassen der Bibliothek zu leeren. 
 

11. Die Bibliothek haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung der in Verwahrung 
gegebenen Sachen. 
 
Der Nutzer haftet für die ordnungsgemäße Benutzung der Taschenschränke. 
 

12. Die Benutzung des Aufzuges und der bereit gestellten Technik hat sachgemäß zu 
erfolgen. 
 

13. Die Anweisungen der Mitarbeiter der Bibliothek sind verbindlich. 
Die Bibliotheksmitarbeiter sind berechtigt Kontrollen durchzuführen. 
 

14. Personen, die gegen die Bestimmungen der Benutzungs- und/oder Hausordnung 
verstoßen, können ganz oder zeitweise von der Bibliotheksbenutzung ausgeschlossen 
werden. 

 


